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Textteil
zum Bebauungsplan Neue Weststadt/Baublock A
Planbereich 03 „Innenstadt III“
Entwurf vom 18.02.2022

A Planungsrechtliche Festsetzungen
(§ 9 BauGB und BauNVO)

1 Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 15 BauNVO)

1.1 Im urbanen Gebiet (MU) werden die nach § 6a Abs. 3 Nr. 1 und 1 BauNVO ausnahmsweise 
zulässigen Nutzungsarten (Vergnügungsstätten und Tankstellen) nicht Bestandteil des 
Bebauungsplanes (§ 1 Abs. 5 BauNVO).

1.2 Im urbanen Gebiet (MU) sind Einzelhandelsbetriebe mit mehr als 700 m² Verkaufsfläche nicht 
zulässig (§ 1 Abs. 5 und Abs. 9 BauNVO).

1.3 Im urbanen Gebiet (MU) und im Kerngebiet (MK) sind Werbeanlagen als selbständige gewerbliche
Hauptnutzungen nicht zulässig (§1 Abs. 5 und Abs. 9 BauNVO).

1.4 Im urbanen Gebiet (MU) und im Kerngebiet (MK) sind Anlagen, Betriebe und Einrichtungen, die der
gewerblichen Unzucht dienen, nicht zulässig (§ 6a Abs. 2  und § 7 Abs. 2 i.V.m. § 1 Abs. 5 und 
Abs. 9 BauNVO).

1.5 Im Kerngebiet (MK) sind abweichend von § 7 Abs. 2 Nr. 2 und 5 BauNVO Vergnügungsstätten 
sowie Tankstellen im Zusammenhang mit Parkhäusern und Großgaragen nicht zulässig (§ 1 Abs. 5
BauNVO).

1.6 Im Kerngebiet (MK) sind abweichend von § 7 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO Tankstellen, die nicht unter 
Abs. 2 Nr. 5 fallen, nicht zulässig (§ 1 Abs. 5 BauNVO).

1.7 Im urbanen Gebiet (MU) und im Kerngebiet (MK) sind in den Erdgeschossen Wohnungen nicht 
zulässig (§ 1 Abs. 7 Nr. 2 und  Abs. 8 BauNVO).

2 Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 – 21a BauNVO)

2.1 Im Teilgebiet MU 1 darf die zulässige Grundfläche durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Satz 1
BauNVO bezeichneten Anlagen bis zu einer Grundflächenzahl von 0,9 überschritten werden.

2.2 Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die Flächen von unterirdischen Garagen (Tiefgaragen) 
nicht mitzurechnen (§ 16 Abs. 6 i.V.m. § 19 Abs. 4 BauNVO).

2.3 Höhe baulicher Anlagen:

2.3.1 Die zulässige Höhe baulicher Anlagen (Z) wird durch Eintrag von maximalen Gebäudehöhen 
(Hmax = ) im Plan und wie folgt begrenzt:

bei Z = I gilt Hmax = 5,00 m
bei Z = II gilt Hmax = 8,00 m
bei Z = III gilt Hmax = 11,00 m
bei Z = IV gilt Hmax = 14,00 m
bei Z = V gilt Hmax = 17,00 m
bei Z = VI gilt Hmax = 20,00 m
bei Z = VII gilt Hmax = 24,00 m

gemessen von der angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche.

2.3.2 Die im Planteil im urbanen Gebiet MU 1 festgesetzte  Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) ist auf eine
Höhe von max. 237,50 m über NN festgesetzt. Als EFH gilt die Fertigfußbodenhöhe. Die zulässige
Höhe baulicher Anlage (Z) wird von der festgesetzten EFH bis zum oberen Abschluss Flachdach-
ebene (Belagsebene) gemessen.

2.3.3 Die festgesetzten Maximalhöhen dürfen durch technische Aufbauten bis zu einer Höhe von 1,50 m,
gemessen an der Oberkante des vertikalen Gebäudeabschnittes (Attika), ausnahmsweise über- 
schritten werden.

2.3.4 Die festgesetzten Maximalhöhen dürfen im urbanen Gebiet MU 1 im Bereich „HDa“ durch technische
Aufbauten bis zu einer Höhe von 2,50 m, gemessen an der Oberkante des vertikalen Gebäudeab-
schnittes (Attika), überschritten werden.

2.3.5 Die festgesetzten Maximalhöhen dürfen um höchstens 1,50 m unterschritten werden.

3 Stellplätze und Garagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 BauNVO)

Kfz-Stellplätze sind ausschließlich innerhalb der durch Planzeichen festgesetzten Flächen zulässig
(Tiefgarage, Stellplätze).

4 Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Auf der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung "Bahnhofplatz" (Fußgängerzone) sind im 
Wesentlichen folgende Verkehrsarten zugelassen: Anlieger- und Lieferverkehr, Radfahrer und 
Fußgänger.

5 Vorkehrungen zur Minderung von schädlichen Umwelteinwirkungen

5 Vorkehrungen zur Minderung von schädlichen Umwelteinwirkungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Bei der Dimensionierung der Außenbauteile sind die maßgeblichen Außenlärmpegel in Abhängig-
keit der Raumnutzung zu berücksichtigen und die in Tabelle 7 der DIN 4109:2016-07 „Schallschutz
im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen“ und DIN 4109-2:2016-07 „Schallschutz im Hochbau -
Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen“ festgesetzten Schalldämmmaße
der Außenbauteile nachzuweisen.
Grundlage hierzu sind die nachfolgend aufgeführten maßgeblichen Außenlärmpegel La bzw. 
Lärmpegelbereiche, die gemäß Tabelle 7 der DIN 4109-1:2016-07 einander wie folgt zugeordnet
sind:

a) Für maßgebliche Außenlärmpegel La > 80 dB(A) sind die Anforderungen
aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen

Lärmpegel-
bereich

Maßgeblicher Außenlärmpegel
La[dB(A)]

61 bis 65

66 bis 70

71 bis 75

III

IV

V

II

I

76 bis 80VI

> 80a)VII

55 bis 60

< 55

Abbildung 1:
Maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109 für das Baufeld A
(…) für die Geschosse EG - 4. OG während des Tagzeitraums.

Abbildung 2:
Maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109 für das Baufeld A
(…) für die Geschosse 5. - 6. OG während des Tagzeitraums

Abbildung 3:
Maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109 für das Baufeld A
(…) für die Geschosse EG - 4. OG während des Nachtzeitraums
(inkl. 10 dB Nachtzuschlag für Verkehrslärm und 15 dB Nacht-
zuschlag für Gewerbelärm).

Abbildung 4:
Maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109 für das Baufeld A
(…) für die Geschosse 5. - 6. OG während des Nachtzeitraums
(inkl. 10 dB Nachtzuschlag für Verkehrslärm und 15 dB Nacht-
zuschlag für Gewerbelärm).

(Auszug aus der Gutachterlichen Stellungnahme zum Außenlärm Neue Weststadt Esslingen, 
Baublock A, EGS-plan Ingenieurgesellschaft für Energie-, Gebäude- und Solartechnik mbH vom 
02.08.2021)

Die erforderlichen Schalldämm-Maße der Außenbauteile sind in Abhängigkeit von der Raum- 
nutzungsart und Raumgröße im bauaufsichtlichen Verfahren gemäß DIN 4109-1:2016-07 und DIN
4109-2:2016-07 nachzuweisen.
Von dieser Festsetzung kann gemäß § 31 Abs. 1 BauGB als Ausnahme eine Abweichung zuge- 
lassen werden, wenn im bauaufsichtlichen Verfahren der Nachweis erbracht wird, dass im Einzelfall
geringere maßgebliche Außenlärmpegel bzw. Lärmpegelbereiche an den Fassaden anliegen.
Die Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile können dann entsprechend den 
Vorgaben der DIN 4109-1:2016-07 und DIN 4109-2:2016-07 reduziert werden.
Bei einer Abweichung der Grundrissgestaltung sowie der Lage der Gebäude muss im Zuge der 
bauaufsichtlichen Verfahren der maßgebliche Außenlärmpegel situationsbedingt neu berechnet 
werden.

Die DIN 4109:2016-07 wird im Technischen Rathaus, Ritterstraße 17, 73728 Esslingen, im Bürger-
büro Bauen während der Öffnungszeiten zur dauernden Einsichtnahme bereitgehalten. Zudem kann
die DIN 4109:2016-07 über Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, bezogen werden.

6 Pflanzgebote und Pflanzbindungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und 25b BauGB)

6.1 Pflanzgebot und Pflanzbindungen
Der durch Pflanzgebot festgesetzte Einzelbaum entlang der Eugenie-von-Soden-Straße  ist als 
großkroniger, standortgerechter, hochstämmiger Laubbaum zu pflanzen und dauernd zu 
unterhalten.
Zulässig sind z.B. Bergahorn oder Winterlinde. Bei der Pflanzung sind Gehölze mit einem Mindest-
stammumfang von 20 bis 25 cm zu verwenden; gemessen in 1 m Höhe. Der Standort der Baum-
pflanzung darf von der Planfestsetzung bis zu 2 m abweichen.
Abgängige Bäume sind in den entsprechenden Arten nachzupflanzen.

6.2 Pflanzgebot für klein- bis mittelkronige Einzelbäume
Die durch Pflanzgebot festgesetzten Einzelbäume entlang der Fleischmannstraße und entlang der
Berliner Straße sind als klein- bis mittelkronige, standortgerechte, hochstämmige Laubbäume zu 
pflanzen und dauernd zu unterhalten.
Bei der Pflanzung sind Gehölze mit einem Mindeststammumfang von 20 bis 25 cm zu verwenden;
gemessen in 1 m Höhe. Der Standort der Baumpflanzung darf von der Planfestsetzung bis zu 2 m

Bei der Pflanzung sind Gehölze mit einem Mindeststammumfang von 20 bis 25 cm zu verwenden;
gemessen in 1 m Höhe. Der Standort der Baumpflanzung darf von der Planfestsetzung bis zu 2 m
abweichen. Aus brandschutztechnischen Gründen (Feuerwehraufstellflächen) sind auch 
Abweichungen über 2 m zulässig.
Abgängige Bäume sind in den entsprechenden Arten nachzupflanzen.

6.3 Pflanzgebot für Tiefgaragendecken
Die nicht für Erschließungszwecke in Anspruch genommenen und nicht überbauten Teile von 
Tiefgaragendecken sind mit einer mindestens 0,5 m starken, im Mittel jedoch mit einer mindestens
0,6 m starken Erdüberdeckung auszuführen und gärtnerisch anzulegen. Mindestens 20 % der Fläche
ist mit standortgerechten Laubgehölzen (Sträucher sowie hochstämmige Laubbäume) zu bepflanzen.
Abgängige Gehölze sind nachzupflanzen.

6.4 Pflanzgebot für Dachbegrünung
Flachdächer und Dachflächen mit einer Neigung bis zu 15° sind flächendeckend mit einer Extensiv-
begrünung zu versehen, die dauerhaft zu unterhalten ist.
Ausgenommen sind Dachflächen bis zu einer Größe von 10 m², Oberlichter, auskragende Vor- 
dächer mit einer Auskragung von mehr als drei Metern sowie Glasdächer von Wintergärten und 
Terrassenüberdachungen.
Die Flächen sind mit einer mindestens 10 cm starken Substratschicht zu überdecken und mit 
Gräsern und Stauden zu bepflanzen, so dass dauerhaft eine geschlossene Vegetationsdecke 
gewährleistet wird.
Die Dachbegrünung muss eine Wasseraufnahmekapazität von mindestens 35 l/m² im Gesamtaufbau
aufweisen (Herstellernachweis erforderlich).
Ökologisch gleichwertige Dachbegrünungsaufbauten (z.B. intensiv begrünte Dachterrassen mit 
einem mindestens 35 cm starken Begrünungsaufbau und einem begrünten Flächenanteil von min-
destens 50 % oder vollflächige Dachbegrünungen in Kombination mit aufgeständerten Solaranlagen)
sind ebenfalls zulässig.
Im Zusammenhang mit dem Projekt „Smart City“ sind vollflächig installierte Solaranlagen ausnahms-
weise zulässig, sofern die Wasseraufnahmekapazität von mindestens 35 l/m² sowie eine Trans- 
pirationsleistung bzw. eine zeitlich verzögerte Wasserabgabe analog zu den festgesetzten Dach-
begrünung nachgewiesen wird.  

6.5 Pflanzbindung für Einzelbäume
Die mit Pflanzbindung festgesetzten Einzelbäume sind dauerhaft zu unterhalten. Abgängige 
Bäume sind durch standortgerechte, vorwiegend heimische, großkronige Laubbäume zu ersetzen.

7 Maßnahmen zur Minimierung und zum Ausgleich von Eingriffen
(§ 1a BauGB) i. V. mit § 44 BNatSchG

7.1 Um Individuenverluste oder erhebliche Störungen bei Vögeln zu vermeiden, sind Gehölzrück- 
schnitte jeweils auf den Zeitraum vom 01.10. bis 28.02. zu beschränken.

7.2 Um baubedingte Individuenverluste oder erhebliche Störungen bei Vögeln und 
gebäudebewohnenden Fledermäusen zu vermeiden, sind Gebäuderückbauarbeiten jeweils auf den
Zeitraum vom 01.11. bis 28.02. zu beschränken.

7.3 Vor der Durchführung von Baumaßnahmen zwischen dem IKK-Gebäude und dem alten Zollamt 
(Teilgebiet MU 2) sind wegen der Verschlechterung der Anflugbedingungen für die Vogelart 
„Mauersegler“ Ersatzhabitate in Form von fassadenintegrierten Nistkästen an der südexponierten
Fassade des geplanten Gebäudes im Teilbereich MU 1 anzubringen.

7.4 Die Durchführung von Baumaßnahmen an den Dächern oder Fassaden von Bestandgebäuden ist
jeweils auf den Zeitraum vom 01.11. bis 28.02. zu beschränken, um Individuenverluste bei 
gebäudebewohnenden Fledermausarten auszuschließen.

7.5 Sofern Baumaßnahmen an Bestandgebäuden außerhalb der o. g. Zeiträume geplant sind, ist vorab
ein Planungsbüro für Tierökologie mit Kontrollbegehungen sowie mit einer ökologischen Baubeglei-
tung zu beauftragen. Die Ergebnisse der Kontrollbegehungen sowie der ökologische Baubegleitung
sind zu dokumentieren und im baurechtlichen Verfahren vorzulegen. Sollten bei den Kontrollbe- 
gehungen Fledermäuse oder brütende Vogelarten festgestellt werden, ist die zuständige Natur- 
schutzbehörde zu informieren und das weitere Vorgehen mit ihr abzustimmen. Es ist zu beachten,
dass sich die Bauarbeiten dadurch ggf. verzögern können und / oder eine Unterbrechung der Bau-
arbeiten erforderlich werden könnte.

B Hinweise

1 Fund von Kulturdenkmalen
Gemäß § 20 Denkmalschutzgesetz (DSchG) sind Funde, von denen anzunehmen ist, dass an ihrer
Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder heimatgeschichtlichen Gründen ein 
öffentliches Interesse besteht, unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde 
anzuzeigen.

2 Geotechnik/Baugrunduntersuchungen
Als Grundlage der Ausführungsplanung sind objektbezogene Baugrunduntersuchungen 
entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik durchzuführen. Esslingen liegt im 
Bereich der seismischen Zone 1 gemäß der „Karte der Erdbebenzonen für Baden-Württemberg“ 
(LGRB Freiburg, 2005).
Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei Wieder-
befeuchtung) des tonigen/ tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. Ebenso ist mit 
lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind, zu
rechnen.
Mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlich Setzungsverhalten des Untergrundes ist zu rechnen.
Ggf. vorhandene organische Anteile können zu zusätzlichen bautechnischen Erschwernissen führen.
Der Grundwasserflurabstand kann bauwerksrelevant sein.
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z.B.
zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungs-
horizonts, zum Grundwasser, Baugrubensicherung) sind objektbezogene Baugrunduntersuchungen
gemäß aktuellen Vorschriften und den anerkannten Regeln der Technik durchzuführen.

3 Grundwasser
Im gesamten räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes dürfen dauernde Grundwasser-
absenkungen nicht vorgenommen werden; bauliche Anlagen sind so zu planen bzw. zu erstellen,
dass wasserwirtschaftliche Beeinträchtigungen nicht entstehen. Vorübergehende Grundwasser- 
absenkungen sind beim Landratsamt anzumelden und sind genehmigungspflichtig. Hohe Grund-
wasserstände sind möglich; entsprechende Vorsichtsmaßnahmen und bauliche Vorkehrungen sind
erforderlich.
Im Plangebiet stehen kiesige Talablagerungen des Neckars an, die Grundwasser führen. 
Objektbezogene Beurteilungen der Grundwassersituation sind erforderlich. Sofern nicht bereits 
Erkundungsdaten vorliegen, sind entsprechende Erkundungen durchzuführen. Die Erkundungstiefe
muss mindestens bis 1m unter den tiefsten Punkt des geplanten Bauwerks oder, falls Flächen- 
drainagen geplant sind, mindestens 1m unter das tiefste Drainniveau reichen. Für Baumaßnahmen
im Grundwasser und bauzeitliche Grundwasserabsenkungen ist eine wasserrechtliche Erlaubnis 
beim Landratsamt Esslingen – untere Wasserschutzbehörde – zu beantragen. Bauteile im Grund-
wasserschwankungsbereich sind wasserdicht und auftriebssicher zu erstellen. Eine Reaktion der
Grundwasserstände auf extreme Hochwasserereignisse des Neckars ist nicht ausgeschlossen. 
Bauzeitliche Grundwasserabsenkungen werden zwar grundsätzlich zugelassen, mit Einschränkungen
bzw. besonderen Anforderungen muss wegen bestehender Grundwasserverunreinigungen 
gerechnet werden.
Durchlässige Tiefgaragenböden werden aufgrund der Lage im Grundwasserleiter und der Nähe zum
Grundwasserspiegel nicht zugelassen. Tiefgaragen sind mit undurchlässigen Bodenplatten 
auszustatten.

4 Bodenschutz, Altlasten
Erd- und Aushubarbeiten sind unter gutachterlicher Begleitung durchzuführen. Das Aushubmaterial
im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans ist unter Beachtung der „Verwaltungsvorschrift
des Umweltministeriums Baden-Württemberg für die Verwertung von als Abfall eingestuftem 
Bodenmaterial“ (14. März 2007) zu separieren und ordnungsgemäß zu verwerten bzw. zu entsorgen.
Der bisherige Kenntnisstand ergibt sich aus folgenden Gutachten und Unterlagen:

a) Kampfmittel
- FAX des Regierungspräsidiums Stuttgart (Kampfmittelbeseitigungsdienst) vom 21.05.2001

(Luftbildauswertung)
- Schreiben des Regierungspräsidiums Stuttgart (Kampfmittelbeseitigungsdienst) vom

09.08.2005 (Luftbildauswertung)
Bei den o. a. multitemporalen Luftbildauswertungen wurden innerhalb des Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans keine Bombardierungen erkannt. Am südlich angrenzenden Neckarufer wurden
zwei Bombentrichter festgestellt.
Der Kampfmittelbeseitigungsdienst weist darauf hin, dass das Ergebnis der Luftbildauswertungen
nicht als Garantie der Kampfmittelfreiheit gewertet werden kann.

b) Altlasten
- Auszug aus „Orientierende Untersuchung Orts- und Güterbahnhof Esslingen, Teilstandort 03,

Fläche 002“, hier: Teilfläche 04, ehem. Güterhalle, ING.-BÜRO DR. HAFNER (30.12.1999)
- Orientierende Untersuchung Güterbahnhof Esslingen, Stellungnahme zum  Teilgutachten vom

Ing.-Büro Dr. Hafner vom 29.10.1999, ING.-BÜRO GEOPLAN (08.03.2001)
- Abfalltechnische Erkundung auf dem Güterbahnhof in Esslingen am Neckar, ING.-BÜRO IBL

(18.12.2001)

Abfalltechnische Erkundung auf dem Güterbahnhof in Esslingen am Neckar, ING.-BÜRO IBL 
(18.12.2001)

- Umwelttechnischer Bericht, FF Esslingen Gbf, Ing.-Büro Henseleit und Partner GdBR
(12.01.2011)

- Stellungnahme zu den vorhandenen Gutachten, Geotechnik Gündling GmbH (16.06.2015)
Etwa im Abstand von 40 Metern östlich vom Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich
der Altstandort „Ehem. Gaswerk Esslingen, Fleischmannstraße 1+2“. Das Areal des von 1855 bis
1874 betriebenen Gaswerks befindet sich heute im Bereich des Bahnhofvorplatzes in dem östlich
angrenzenden Bebauungsplan „Südtangente/Gleis 1 (Östlicher Teil)“, in Kraft getreten am
16.08.2012.
Im Zusammenhang mit diesem Bebauungsplanverfahren wurden in Abstimmung mit dem
Landratsamt Esslingen bezüglich der gaswerkspezifischen Boden- und Grundwasserbelastungen
geeignete Sicherungsmaßnahmen realisiert.
Altlastenspezifische Auswirkungen, insbesondere über das Grundwasser, sind bei baubedingten
Grundwasserabsenkungen im Plangebiet „Neue Weststadt, Baublock A“ dennoch nicht auszu- 
schließen. In diesem Fall ist möglicherweise mit technischen Sanierungs- oder Sicherungsmaß-
nahmen zu rechnen
Sollten bei Erd- und Aushubarbeiten Altlasten, Boden- und/oder Grundwasserbelastungen
festgestellt werden, ist das Landratsamt Esslingen (Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz) zu
informieren und zu beteiligen.

5 Satzung über die Gesamtanlage „Esslingen am Neckar“
Ein kleiner Teil des Gebietes des Bebauungsplanes (Bereich Fleischmannstraße) befindet sich im
Geltungsbereich der Satzung über die Gesamtanlage „Esslingen am Neckar“, die seit 04.08.2001
rechtsverbindlich ist.
Damit ist das Orts-, Platz- und Straßenbild dieses Bereiches unter Gesamtanlagenschutz gestellt
im Sinne des § 19 Denkmalschutzgesetz Baden-Württemberg.
Innerhalb der Gesamtanlage ist für Änderungen am äußeren Erscheinungsbild von Gebäuden eine
denkmalschutzrechtliche Genehmigung erforderlich. Der Denkmalpflegerische Werteplan in der 
Denkmaltopographie Esslingen, der derzeit als Entwurf vorliegt, ist zu beachten.

6 Verwendungsverbot für Brennstoffe
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes gilt die "Satzung über die beschränkte Verwendung 
luftverunreinigender Brennstoffe“ vom 13.11.1995/ 19.11.1997.

7 Bahnimmissionen/-emissionen
Immissionen aus dem Betrieb und der Unterhaltung der Eisenbahn sind entschädigungslos zu 
dulden, hierzu gehören auch Bremsstaub, Lärm und Erschütterungen und ggf. elektrische 
Beeinflussungen durch magnetische Felder. Schutzmaßnahmen gegen Einwirkungen aus dem 
Bereich der Eisenbahn haben auf Kosten des Bauherren zu erfolgen.
Beleuchtungsanlagen von Parkplätzen, Straßen und Wegen, Werbung und dergleichen, sind 
blendfrei zum Bahnbetriebsgelände hin zu gestalten. Sie sind in ihrer Farbgebung und 
Strahlrichtung so anzuordnen, dass jegliche Signalverwechslung und Blendwirkung ausge- 
schlossen ist.

8 Artenschutz
Auf der Grundlage der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) für die Baublöcke A-E 
(Planungsbüro Tier- und Landschaftsökologie Dr. Deuschle, Köngen, 2014) wurde für den Block A
eine Aktualisierung bzw. Plausibilisierung durchgeführt (spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 
(saP) für die Neue Weststadt, Plausibilisierung Baublock A, Planungsbüro Tier- und Landschafts-
ökologie Dr. Deuschle, Köngen, 2021).
Reptilien (hier insbesondere Zaun- und Mauereidechsen) konnten nicht festgestellt werden. Die 
Bestandsgebäude dienen nicht als Sommer- oder Winterquartier für Fledermäuse.
Für die im Plangebiet vorkommenden Vogelarten sind im Bebauungsplan geeignete CEF-Maß- 
nahmen festgesetzt, um Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG zu vermeiden.
Gebäudeabbruch- und/oder Sanierungsmaßnahmen sind generell auf den Zeitraum zwischen dem
01.11. und dem 28.02. zu beschränken.
Sofern Gebäudeabbruch- und/oder Sanierungsmaßnahmen außerhalb dieses Zeitraum 
vorgesehen sind, sind die Maßnahmen vorab durch Kontrollbegehungen und durch eine 
ökologische Baubegleitung durch ein Planungsbüro für Tierökologie zu flankieren.

9 Richtlinien
Die im Bebauungsplan genannten DIN-Normen und VDI-Richtlinien werden im Technischen 
Rathaus, Ritterstraße 17, 73728 Esslingen, im Bürgerbüro Bauen während der Öffnungszeiten zur
dauernden Einsichtnahme bereitgehalten.
Zudem können die im Bebauungsplan genannten DIN-Normen und VDI-Richtlinien über den 
Beuth-Verlag, 10772 Berlin, bezogen werden.

C Aufgehobene Vorschriften

Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes treten in seinem räumlichen Geltungsbereich alle bisherigen
Vorschriften außer Kraft, dies gilt insbesondere für:

- die Ortsbausatzung (Staffelbauplan Esslingen) (223)
genehmigt durch Ministerialerlass vom 06.05.1930, Nr.1594
In Kraft getreten am 23.05.1930

- den Bebauungsplan  Stadtbauplan „Schelzwasen“ (230)
Lageplan vom 28.10.1930
In Kraft getreten am 14.09.1934

- den Bebauungsplan  Bahnhofplatz Esslingen (320)
Lageplan vom  30.08.1951
In Kraft getreten am 25.01.1952

D Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S.
3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10.09.2021 (BGBI. I S. 4147).

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017
(BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802).

Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert
durch zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802).

Örtliche Bauvorschriften
zum Bebauungsplan Neue Weststadt/Baublock A
Planbereich 03 „Innenstadt III“
Entwurf vom 18.02.2022

A Örtliche Bauvorschriften
(§ 74 LBO)

1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

1.1 Technische Aufbauten und Anlagen müssen um mindestens 1,50 m von der Außenkante des 
darunter liegenden Geschosses zurücktreten. Eine Ausnahme bilden die Photovoltaikanlagen, sofern
diese durch die Attika verdeckt werden.

2 Werbeanlagen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)

2.1 Werbeanlagen mit wechselndem und bewegtem Licht und grellen Farben sowie Werbeanlagen in
denen von gleich bleibenden Lichtquellen beleuchtete Folien in bestimmten Zeitabständen durch
andere ersetzt werden, sind unzulässig.
Ebenso sind für Anschläge bestimmte Werbeanlagen, deren Flächen 2,5 m² überschreiten 
(Großflächenwerbung), unzulässig.

2.2 Im urbanen Gebiet (MU) und im Kerngebiet (MK) ist je Betrieb nur eine Werbeanlage von max. 1 m²
zulässig; bei Eckgebäuden sind je Betrieb zwei dieser Werbeanlagen zulässig.

2.3 Sofern die Werbeanlagen von mehreren Firmen genutzt werden, ist ein einheitliches gestalterisches
Werbekonzept zu erstellen.

3 Gestaltung, Bepflanzung und Nutzung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

3.1 Anlagen zur vorübergehenden Aufbewahrung von Abfällen und Reststoffen, wie Standplätze für 
bewegliche Abfallbehälter, sind baulich oder durch Bepflanzungen gegen Einsicht von öffentlichen
Anlagen und Verkehrsflächen abzuschirmen.
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Die unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke sowie die Oberflächen unterirdischer Anlagen
sind als Grünfläche oder gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten.
Die Verwendung von Koniferen, insbesondere von exotischen Nadelgehölzen (z.B. Scheinzypressen,
Blaufichten, Thuja), ist unzulässig.

3.2 Stützmauern von mehr als 1,5 m Höhe sowie Aufschüttungen und Abgrabungen von mehr als 0,5 m
Höhe sind unzulässig.

3.3 Einfriedungen sind max. bis zu einer Höhe von 1,0 m und nur als Schnitthecke zulässig, falls 
erforderlich auch in Kombination mit einer filigranen Absturzsicherung (z.B. Füllstabgeländer, 
Spanndrähte).

4 Außenantennen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO)

4.1 Mehr als eine Rundfunk- und Fernsehantenne auf und an einem Gebäude ist unzulässig.

5 Niederspannungsfreileitungen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO)

5.1 Niederspannungsfreileitungen sind unzulässig.

6 Einschränkung der gesetzlichen Stellplatzverpflichtung
(§ 74 Abs. 2 LBO)

6.1 Innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans wird die Stellplatzverpflichtung 
nach § 37 Abs. 1 LBO aus verkehrlichen und städtebaulichen Gründen in der Form eingeschränkt,
dass
a) für jede Wohnung 0,75 Stellplätze nachzuweisen sind,
b) bei der Errichtung baulicher Anlagen, bei denen ein Zu- und Abfahrtsverkehr zu erwarten ist,
(§ 37 Abs. 1 Satz 2 LBO) und bei Änderungen und Nutzungsänderungen von Anlagen für die in-
folge der Änderung zusätzlich zu erwartenden Kraftfahrzeuge (§ 37 Abs. 3 LBO) der höhere Richt-
wert gemäß VwV Stellplätze in der Fassung vom 03.06.2016 zu Grunde gelegt wird.

B Ordnungswidrigkeiten
(§ 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO)

Bei Zuwiderhandlungen gegen die örtlichen Bauvorschriften gelten die Bestimmungen des § 75
LBO.

C Rechtsgrundlagen

Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
05.03.2010 (GBl. S. 357, 358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2019 (GBI. S.
313).
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